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RS UVS Kärnten 1994/09/19 KUVS-
1039/9/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1994

Rechtssatz

Eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um nahezu 80 % stellt einen

schwerwiegenden Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung dar, weil dies eine erhöhte Umweltbelastung durch

vermehrten Schadsto4ausstoß und Lärmbelästigung mit sich bringt und ist der Unrechtsgehalt derartig gravierend,

daß die Verhängung einer Geldstrafe von S 3.000,-- selbst bei bisheriger Unbescholtenheit des Berufungswerbers auch

aus Gründen der Spezialprävention nicht rechtswidrig ist.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/09/19 KUVS-1039/9/94
	JUSLINE Entscheidung


